Krankmeldung – was ist zu tun?

Nachstehende Ausführungen gelten für alle Arbeitnehmer (Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge) gleichermaßen!

1.) Unverzügliche Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers

Zunächst ist jeder Arbeitnehmer verpflichtet, von sich aus und „unverzüglich“ dem Arbeitgeber seine Erkrankung mitzuteilen. Die Judikatur versteht die „unverzügliche“ Mitteilung an den Arbeitgeber dahingehend, dass der Arbeitnehmer in aller Regel zu Dienstbeginn den Arbeitgeber von seiner Verhinderung in Kenntnis setzen muss. In welcher Form diese Mitteilung erfolgt, ist dem Arbeitnehmer überlassen. Dabei hat er im Einzelfall das rascheste und zweckmäßigste Verständigungsmittel zu wählen. Dies kann das Telefon, ein Brief, oder auch ein Bote sein. An zwei kleinen Beispielen soll dies verdeutlicht werden: Ein Arbeitnehmer erkrankt abends und stellt der herbeigerufene Arzt eine Angina fest, so hat dieser Arbeitnehmer spätestens am nächsten Arbeitstag (Dienstbeginn) seinen Arbeitgeber von der Verhinderung zu unterrichten. Andererseits reicht die Meldung eines Arbeitnehmers mittags auch aus, wenn dieser beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit einen Verkehrsunfall erleidet und die ärztliche Versorgung den Vormittag über dauert. 

Sollte ein Mitarbeiter einmal nicht zur Arbeit erscheinen und meldet sich dieser auch nicht, so ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet Nachforschungen anzustellen, denn die Mitteilungspflicht obliegt einzig und allein dem Mitarbeiter. Völlig verkehrt wäre es, gar mit einer Entlassung zu reagieren! Bedenken Sie bitte, dass der betreffende Mitarbeiter beispielsweise aufgrund eines schweren Unfalls seiner Meldeverpflichtung gar nicht nachkommen kann! Ein voreiliges Handeln des Arbeitgebers erweist sich hier in aller Regel als falsch und kann ziemlich teuer kommen!

Setzt der Arbeitnehmer etwa einen Boten ein, so ist ihm ein mögliches Verschulden des Boten (beispielsweise verständigt dieser den Arbeitgeber zu spät) zuzurechnen.

2.)  (Mögliches) Verlangen einer Krankenstandsbestätigung durch den Arbeitgeber

Wenn der Arbeitnehmer nun seiner Meldepflicht nachgekommen ist, so hat der Arbeitgeber die Möglichkeit eine Bestätigung für die Verhinderung zu verlangen. Ob man immer oder nur fallweise bzw. nur bei bestimmten – quasi „bekannten“ Arbeitnehmern – eine Bestätigung verlangt, ist jedem Arbeitgeber überlassen. Dabei ist es egal, wie lange diese Verhinderung dauert. So auch für die Dauer des Arztbesuchs, der nicht zu einer Krankschreibung führt. Nach ständiger Rechtsprechung muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur Vorlage einer entsprechenden Bestätigung in jedem Einzelfall auffordern. Keinesfalls reicht eine generelle Verpflichtung im Dienstvertrag aus! Daher empfiehlt es sich auch, die Mitteilungen der Arbeitnehmer bezüglich einer Krankheit zu kanalisieren; vgl. Punkt 4. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Arbeitgeber die für die geforderte Bestätigung anfallenden Kosten grundsätzlich zu tragen hat! 

3.) Entgeltfortzahlung nur bei Erfüllen der Melde- und/oder Nachweispflichten

Nur dann ,wenn der Arbeitnehmer seiner rechtzeitigen Mitteilung und/oder seiner Nachweispflicht nachgekommen ist, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Hat sich ein Arbeitnehmer nicht unverzüglich gemeldet oder ist er seiner Verpflichtung trotz Aufforderung eine Krankenstandsbestätigung zu übermitteln nicht nachgekommen, so verliert er seinen Anspruch auf das laufende Entgelt (auch Sonderzahlungen)! Dieser Verlust dauert so lange, bis die Mitteilung (Nachweis) erfolgen. Ganz wichtig ist dabei, dass der Arbeitnehmer diese „unentschuldigten“ Tage von seinem Krankenstandskonto endgültig verliert und auch nicht „nachbezahlt“ bekommt, wenn er verspätet eine Krankenstandsbestätigung übermittelt. Beispielsweise hat ein Arbeitnehmer am Montag den Arbeitgeber von seiner Grippe telefonisch (rechtzeitig) verständigt. Trotz Aufforderung durch den Arbeitgeber hat er die Krankenstandsbestätigung erst nach 8 Tagen übermittelt. Bis zum Einlangen der Bestätigung war dieser Arbeitnehmer mit seinem Nachweis säumig und hat daher keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für diesen Zeitraum. Ab dem Einlangen der Bestätigung (sofern die Erkrankung noch andauert) hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

4. Allgemeines:

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arbeitgeber zu informieren. Wer ist nun dieser „Arbeitgeber“? Die Judikatur lässt – gerade bei größeren Betrieben – zu, dass die Mitteilung an Vorgesetzte oder Kollegen gerichtet wird, von denen der Arbeitnehmer annehmen kann, dass sie die Mitteilung entsprechend weiterleiten. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich daher die Entgegennahme von Krankenstandsmeldungen zu kanalisieren: etwa nur durch Vorgesetzte oder durch das Personalbüro. Eine derartige Änderung empfiehlt sich jedenfalls in Schriftform durchzuführen, um die unter 3. dargestellten Säumnisfolgen auch tatsächlich anknüpfen zu können!

Bei Unklarheiten empfiehlt sich jedenfalls die Einholung fachlicher Beratung!

